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Kinderrechte in Deutschland

1922 	Im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz erhält jedes deutsche Kind ein Recht auf Erziehung. Ausländische Kinder bleiben davon zunächst ausgeschlossen. 
1958	Im Zuge des Gleichberechtigungsgesetzes wird der §1631 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ersatzlos gestrichen, demzufolge es bis dahin dem Vater erlaubt war, angemessene Zuchtmittel gegenüber seinem Kind auszuüben. 
1980 	Die Große Sorgerechtsreform ersetzt den Begriff der »elterlichen Gewalt« durch den der »elterlichen Sorge«. Außerdem wird der §1626 (Abs. 2) in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eingefügt, der erstmals die Mitsprache von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen ihrer Eltern rechtsverbindlich festlegt.
1990 	Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) benennt Kinder und Jugendliche ausdrücklich als Träger eigener Rechte. Gemäß §8 Abs. 2 und 3 SGB VIII haben sie das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden und dort in einer Not- und Konfliktlage auch ohne Kenntnis ihrer Eltern beraten zu werden. 
Nach den 35a und 42 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen eigenen Anspruch auf Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung bzw. auf Inobhutnahme. 
1992	Deutschland ratifiziert die UN-Kinderrechtskonvention, zunächst allerdings mit Vorbehalten.
1996 	Vom vollendeten dritten Lebensjahr an erhalten Kinder gemäß 24 SGB VIII Anspruch auf frühe Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Seit dem 1. August 2013 ist dieser Anspruch auf das zweite und dritte Lebensjahr ausgedehnt.
1998 	Die Kindschaftsrechtsreform bringt neben der weitgehenden Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder unter anderem das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Eltern (§1684 Abs. 1 BGB) und die Möglichkeit, Kindern in Verfahren, die die elterliche Sorge betreffen, einen Verfahrensbeistand als »Anwalt des Kindes« zur Seite zu stellen.
2000 	Mit dem Gesetz zur Achtung von Gewalt in der Erziehung erhält jedes Kind ein »Recht auf gewaltfreie Erziehung«. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind seitdem unzulässig. 
2010	Die Bundesregierung nimmt die Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonvention zurück. Die Konvention gilt nun uneingeschränkt für alle in Deutschland lebenden Kinder
2012	Am 1. Januar 2012 tritt das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Es verbessert den vorbeugenden und intervenierenden Kinderschutz und stärkt die Rechte von Kindern in Einrichtungen.
2014 	Ein Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention über die Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens tritt in Kraft.
2021	Mit der Reform des SGB VIII im Jahr 2021 wurden die Schutzkonzepte in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe noch einmal erheblich in den Fokus gerückt. Diese sind in erlaubnispflichtigen Einrichtungen gemäß §45 Abs.2 Nr.4 SGB VIII obligatorisch vorzuhalten.
